
Absetzung Arbeitszimmer
Beitrag von „chilipaprika“ vom 18. Juli 2020 11:51

Ich glaube, dass die Bedingung für die Absetzbarkeit ist, dass man den Raum abschließen kann.
Die Frage mit dem Durchgangszimmer ist tatsächlich eine gute Frage. Aber sind dann nicht
beide Zimmer (dein Arbeitszimmer und das Schulbücherarchiv) eh deinE Arbeitszimmer? oder
setzt ihr das "dritte" Zimmer gar nicht ab?
Mit dem Datenschutz ist eh klar, dass die Namen und Noten nur verschlüsselt irgendwo in
einem abgeschlossenen Tresor sind.

1https://www.lehrerforen.de/thread/53813-absetzung-arbeitszimmer/?postID=549671#post549671
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